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Beratungsgremium Ausschuss für Umwelt und Technik des 
Kreistags/Betriebsausschuss Eigenbe-
trieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis" 

  

Die Sitzung ist am 15.04.2024 

 öffentlich 

 

 

Beratungsgegenstand: 

K 7420 Radweg Moosbeuren – Britschweiler, Baubeschluss 

 

Beschlussantrag: 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt den Bau des Radwegs 
zwischen Moosbeuren und Britschweiler. 
 
 
 

Heiner Scheffold 
Landrat  
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Sachdarstellung: 

 
Der Radweg entlang der K 7420 von Moosbeuren bis Britschweiler ist in der Radwege-
konzeption 2017 des Alb-Donau-Kreises in Priorität 3 eingestuft, eine durchgängige 
Verbindung von Oberstadion nach Schemmerhofen hat in den Planungen des Land-
kreises Biberach eine höhere Einstufung. Da grenzübergreifende Maßnahmen abwech-
selnd von den jeweiligen Landratsämtern geplant werden, wird der oben genannte 
Radweg federführend vom Alb-Donau-Kreis realisiert. 
 
Planerische Beschreibung 
 
Der Radweg wird auf einer Gesamtlänge von ca. 2,65 km realisiert und greift auf beste-
hende Wirtschaftswege zurück. Ca. 1,79 km (67,5%) liegen auf Gemarkung des Alb-
Donau-Kreises und ca. 0,86 km (32,5%) liegen auf der Gemarkung des Landkreises 
Biberach. Die Breite des Weges beträgt 3,0 m.  
 
Der Antrag zur Programmaufnahme nach LGVFG mit dem Antrag auf Programmauf-
nahme in das Sonderprogramm Stadt und Land wurde im September 2023 gestellt.  
Die Ausschreibung der Maßnahme wird im Sommer 2024 erfolgen. Der Bau soll bis En-
de 2024 abgeschlossen sein. 
 
 
Kosten und Finanzierung 
 
Der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Es wird von einer Fördersumme von 
90 % der zuwendungsfähigen Kosten zuzüglich der Planungspauschale ausgegangen. 
 
Im Haushalt 2024 sind 250.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 € 
enthalten. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 150.000 € gerechnet. 
Die Mehrbreite eines Wirtschaftsweges gegenüber eines reinen Rad- und Fußweges 
(+0,5 m) ist nicht förderfähig.  
 
 
Beschlussauszüge sind zu übersenden an: FD 14 
 
Vertagungsfähig: Nein  
 
 
 
 
 
Ulm, 22. März 2024 
 
 
Anlage 
 
5-Übersichtslageplan 
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